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Pauly, Martina

Von: Roselt, Christian (SGD Süd) <Christian.Roselt@sgdsued.rlp.de>
Gesendet: Freitag, 15. Dezember 2017 10:56
An: Pauly, Martina
Cc: Baldermann, Thomas; Duffert, Friedrich-Wilhelm (SGD Süd); Höllgärtner, Michael

(michael-el.morya@freenet.de); Schlindwein, Thomas (SGD Süd); Simon, Ludwig
(LfU)

Betreff: WG: FNP-Entwurf Neustadt/Teilbereich Windenergie

Sehr geehrte Frau Pauly,

nachfolgende ergänzende Stellungnahme des LfU leite ich zwecks Aufnahme in das FNP-Verfahren an Sie weiter.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

--

Christian Roselt
Abteilung 4 – Raumordnung, Naturschutz, Bauwesen
Referat 42 – Naturschutz

STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION SÜD

Friedrich-Ebert-Straße 14
67433 Neustadt an der Weinstraße
Telefon: +49 6321 / 99-2468
E-Mail: Christian.Roselt@sgdsued.rlp.de
www.sgdsued.rlp.de

--

Von: Simon, Ludwig [mailto:Ludwig.Simon@lfu.rlp.de]
Gesendet: Donnerstag, 14. Dezember 2017 15:16
An: Duffert, Friedrich-Wilhelm (SGD Süd); Michael Höllgärtner; Roselt, Christian (SGD Süd)
Cc: Schlindwein, Thomas (SGD Süd); Isselbächer, Thomas (LfU); Erbes, Gernot (LfU); Störger, Ludwig (LfU)
Betreff: AW: Noch eine Ergänzung zum FNP Windkraft / Thema Wiedehopf

Sehr geehrter Herr Duffert,

zu der in Rede stehenden Situation nehme ich wie folgt Stellung:

Die Vorkommen des Wiedehopfs im Raum werden durch das AHP (M. Höllgärtner) i.A. der SGD Süd erfasst.
Demnach existiert unmittelbar südlich der Bahnlinie an der Blockstation ein aktuelles Brutvorkommen, das im
Übrigen durch die damaligen Untersuchungen von Groh schon seit Jahrzehnten bekannt ist.
Bei der Bewertung vor dem Hintergrund des Planungsvorhabens (Bau WEA) ist folgendes zu beachten:

Nach dem verbindlichen naturschutzfachlichen Rahmen zum Ausbau der WEA in RLP (VSW & LfU 2012) ist von
bestehenden Brutvorkommen der Art ein Abstand von 1000 m einzuhalten. Da Raumnutzungsanalysen zum
Wiedehopf bisher nicht durchgeführt und erprobt wurden, ist diese Festlegung bindend. Die für den Bereich des
Autobahndreiecks an der Stadtgrenze geplanten Anlagen müssen 1000 m Abstand zum erwähnten Brutvorkommen
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einhalten. Das geplante Vorranggebiet schrumpft damit in SW, böte aber nach unserer Einschätzung immer noch
Raum für mind. 3 Anlagen.

Was den Erhaltungszustand der Art des VSG betrifft, so ist dieser als schlecht zu bezeichnen und wäre
vorgabegemäß zu optimieren. Selbst bei einem Abstand der zum Brutplatz nächstgelegenen Anlage von über 1000
m werden bestehenden Nahrungsflächen und im BP vorgesehenen Entwicklungsflächen nördlich der Bahnlinie
negativ beeinträchtigt, weil eine Nutzung dieser Flächen aufgrund der Scheuchwirkung der Anlagen unterbleiben
würde. Die Entwicklungsmaßnahmen wären somit wirkungslos. Um die Realisierung der Anlagen nicht aufgeben zu
müssen, besteht in Ergänzung des Bewirtschaftungsplanes eine mögliche Alternative der Flächensicherung und -
entwicklung zwischen Mußbach und Autobahn und südlich der Blockstation (SW Haßloch). Werden diese Flächen
entsprechend umfänglich und großflächig gesichert und für die Art entwickelt, wäre der Funktionsverlust des
Lebensraumes nördlich der Blockstation kompensierbar. Das WEA-Vorhaben müsste verkleinert, aber nicht
aufgegeben werden.

Für weitere Fragen steht das LfU gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen
i.A.
L. Simon

--
Ludwig Simon
Abt. Naturschutz
RL 42 Biologische Vielfalt und Artenschutz

LANDESAMT FÜR UMWELT
RHEINLAND-PFALZ

Kaiser-Friedrich-Straße 7
55116 Mainz
Telefon 0 61 31 / 60 33 -1434
Telefax 0 61 31 / 14 32 96 6
Ludwig.Simon@lfu.rlp.de
www.lfu.rlp.de
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